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Das nationale
(Gewissen

Gedanken zu 100 Jahren Eidgenossische
Kommission fur Denkmalpflege EKD

Bern, ehem. Dominikanerkloster:
Fotografie vor dem Abbruch (1898).
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Von Daniel Gutscher

Aufbruch, sprich Abbruch und
Bewabren, reichten sich im_jungen
Fideralstaat Schweiz gegen Ende
des 19. Jabrbunderts die Hand.
Was 1m Politischen gilt, bat hier-
zulande stets seine Entsprechung
in der Kulturpflege. Bloss, dass des
dfferen die Vorzeichen umgekebrt
sind, Konservative nicht konser-
wvieren, sondern lieber abbrechen
als erbalten.

Fortschritt und Konservativis-
mus sind Grund- und Gegensitze
in_jedem Staat. Ste bielten auch
die junge Schweiz in Atem. Dies
zeigt sich etwa im dusserst knap-
pen Abstimmungsresultar des
15. Dezember 1865, als in Bern
mit einem hauchdiinnen Mebr
von nur vier Stimmen der Ab-
bruch des Christoffelturmes aus
dem 14. Jabrbundert beschlossen
wurde. Das bewegte schon damals
die Gemiiter.

bbruch auf der einen Seite. Auf

der anderen Seite Aufbruch. Staat,

Kantone und Private standen im

19. Jahrhundert in der Tat vor immensen
baulichen Herausforderungen: Die Bauten
der offentlichen Hand, die Industrialisie-
rung, die Erschliessung mit den Eisen-
bahnen und der aufbliihende Tourismus

| fithrten zu einem seit der Barockzeit nie
dagewesenen Baufieber, aber auch zu einer
regelrechten Euphorie, einer Leichtigkeit
im Abschiednehmen von altiiberbrachtem
Kulturgut. Anders ist kaum zu erklidren,
dass man beispielsweise im Berner Miins-
ter allein fiir das Eidgenossische Sangerfest
1864 den Lettner zwischen Chor und Schiff
abbrach — ein heute v6llig undenkbarer Ein-
griff. Heute beschrinken wir uns darauf, fiir
entsprechende nationale Anldsse den Bun-
desplatz mit Sigemehl oder die halbe Alt-
stadt mit Schnee einzudecken. Aber schon
damals regte sich Widerstand. Neben Ver-
schonerungsvereinen (Ziirich 1873, Bern
1887) bildeten sich Vereinigungen zur Er-
haltung von Kulturgiitern. Allen voran die
Vorgéngerinstitution der heutigen Gesell-
schaft fiir Schweizerische Kunstgeschichte

| GSK. Im Jahr 1880 wurde sie unter dem
Namen «Vaterldndische Gesellschaft fiir Er-
haltung historischer Denkmiler» gegriindet
und noch im selben Jahr zum «Verein fiir

| Erhaltung vaterldndischer Kunstdenkma-
| ler» umbenannt. Schon ein Jahr spiter folg-

NIKE-Bulletin 4[2015 13



14

NIKE-Bulletin 4]2015

te eine erneute Anpassung des Namens zu
«Schweizerische Gesellschaft fiir Erhaltung
historischer Kunstdenkmiler». Das Ringen
um den Namen ist symptomatisch fiir das
Ringen um die nationale Ausrichtung. Der
Urvater der Schweizerischen Denkmalpfle-
ge, der Ziircher Kunsthistoriker und Bau-
forscher Johann Rudolf Rahn (1841-1912)
wirkte als erster Vizeprisident. Pradsident
war der Genfer Maler Théodore de Saus-
sure (1824-1903). Eine breite Abstiitzung
war Programm. Es ging um die Rettung von
Kulturgut nicht bloss vor dessen Abbruch,
sondern insbesondere auch vor seinem Ver-
kauf. Als Beispiel sei das Graduale von
St. Katharinenthal (TG) genannt, das um
1820 in Besitz eines Konstanzer Antiquars
und Ende des 19. Jahrhunderts in England
auftauchte, bevor es schliesslich 1958 fiir
368000 Franken zuriick gekauft werden
konnte; ein illustres Beispiel dafiir, wie
viel teurer Repatriierung als Konservierung
sein kann. Um &dhnlichem Tun entgegenzu-

wirken, wurde an der Generalversammlung
1882 ein Inventar gefordert, das nicht nur
Bauwerke, sondern, auch Kunstwerke er-
fassen sollte. Naheliegend deshalb, dass das
Departement des Innern im Hinblick auf die
Schaffung des Schweizerischen National-
museums (Eroffnung 1898) die Gesellschaft
bereits 1884 mit dem Ankauf von Objekten
beauftragte. Mit der Vollzugsverordnung
vom 25. Februar 1887 wurde die Schaf-
fung einer «Eidgendssischen Kommission
fiir Erhaltung schweizerischer Altertiimer»
festgeschrieben, deren Rechte und Pflichten
in die Obhut des Vorstands der Gesellschaft
gelegt wurden. Damit war der Grundstein
zur spiteren Eidgendssischen Kommission
fiir Denkmalpflege gelegt. Und dies inner-
halb einer privatrechtlichen Vereinigung.
Demnach hitte die Schweiz eigentlich be-
reits 1987 das 100-jdhrige Jubildum feiern
diirfen und die EKD wire heute 128 Jahre
alt. Doch dabei wiirde eine wichtige Zisur
iibersehen: Wir feiern zu Recht, denn 1915
setzte der Bundesrat eine eigene Experten-
kommission ein und iibernahm damit auch
offiziell selbst Verantwortung: Fiir das In-
ventar der Kunstdenkméler war fortan die
Gesellschaft fiir Schweizerische Kunstge-
schichte, fiir das bewegliche Kulturgut das
Schweizerische Landesmuseum und fiir die
Denkmalpflege (und Archiologie) die EKD
zustindig. Dieses eigene Engagement er-
folgte, obschon gemiss Bundesverfassung
die Kulturhoheit bei den Kantonen liegt.
Die ersten Jahre der privaten Tatigkeit hat-
ten allzu deutlich gemacht, dass es einer
stirkeren Hand und einer namhafteren fi-
nanziellen Unterstiitzung bedurfte, wenn
national bedeutende Kulturgiiter vor Zer-
fall, Abbruch oder Verkauf bewahrt werden
sollten.

Verluste an Kulturerbe

Wesentlichen Anstoss mogen Verluste wie
jener des Dominikanerklosters in Bern ge-
geben haben, das 1899 trotz offentlicher
Intervention von Johann Rudolf Rahn dem

| Theaterneubau weichen musste. Dabei fielen



die national bedeutenden Wandmalereien
der Berner Nelkenmeister im sog. Sommer-
refektorium der Abbruchhacke zum Opfer.
Sie waren in einem Zug im Hinblick auf das
Generalkapitel des Dominikanerordens auf
Juli 1498 entstanden. Es ist insbesondere Jo-
hann Rudolf Rahn und dem Kunsthistoriker
Jakob Stammler (1840-1925) sowie dem
Berner Maler Rudolf Miinger (1862-1929)

zu verdanken, dass wir wenigstens iiber |

eine fiir jene Zeit einzigartige Dokumenta-
tion verfiigen. Sie zeugt von einer Arbeits-
teilung, die moderner bauarchédologischer
Teamarbeit nicht nachsteht. Wihrend Rahn
sich um die Wiirdigung des Raumes kiim-
merte, besorgte Stammler Aufzeichnungen
und Miinger aquarellierte neunzehn Pausen
auf Papier im Massstab 1:1. Schliesslich
fertigte der Fotograf Hermann Véllger —
Schopfer des beriihmten Vollger-Panoramas
von Bern, aufgenommen 1888-1900 vom
Berner Miinsterturm aus — eine Fotodoku-
mentation an.

Schmerzlich verfolgte Rahn auch den
Abbruch des Dominikanerinnenklosters
Feldbach bei Steckborn mit. Erfolglos
musste er hier mit ansehen, wie die Bauten
des frithen 14. Jahrhunderts dem Fabrikbau
wichen und - ebenso schmerzlich — wie
viele Kunstwerke nach Ubersee verkauft
wurden. Trotzdem dokumentierte er als
Bauforscher avant la lettre soviel er konnte:
«Ein gliicklicher Zufall fiigte, dass ich am 7.
August (1895) gerade in dem Moment zur
Stelle kam, wo der Abbruch begonnen hat-
te. Hiebei zeigte sich, dass die alten Bogen-
stellungen (des Kreuzgangs)... sehr wohl
erhalten geblieben waren.» Es gelang Rahn,
wichtige Teile der hochgotischen Wandma-
lereien, die wesentliche Teile der Kirche in
zwei Registern iiberzog, wenigstens zeich-
nerisch festzuhalten.

Prégend fiir die Denkmalpflege

Der seit 1915 direkt dem Departement des
Innern unterstellten neuen Kommission
stand mit dem ersten Prisidenten Albert
Naef (1862-1936) bis 1934 ein Archédologe

vor. Er prigte grundlegend das Gesicht der
wissenschaftlichen Denkmalpflege. Doku-
mentation war integrierter Bestandteil der
Arbeiten, Befund und Ergidnzung waren
deutlich ablesbar zu kennzeichnen. Naef
nahm damit eine wichtige Kernaussage der
Charta von Venedig (1964) vorweg und
setzte sich klar gegen Renovationsarchitek-
ten sowie auch die ersten Burgenrestaura-

. toren ab, etwa Eugen Probst (1873-1970),

| meterhohem Schutt entdeckt hatte und des-

den ersten Présidenten des 1927 gegriinde-
ten Schweizerischen Burgenvereins, dessen
Sanierungen Original und Ergidnzung kaum
sichtbar machten.

Naefs Name ist im Bestand der schwei-
zerischen Denkmiler untrennbar mit den
Erhaltungsmassnahmen auf Schloss Chillon
und dem ehemaligen Cluniazenserpriorat
Romainmdtier verbunden. Eine seiner ersten
Rettungen bildete die Ausgrabung unter der
Michaelskirche von Meiringen, deren Vor-

gingerbauten der dortige Lehrer 1915 unter

sen Grabungen zeitweise zumindest finan-
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Die Grabungen 2003 am Kirchbiihl in
Burgdorf lieferten grundlegende Erkennt-
nisse zur zahringischen Griindungsstadt.
lhre Subventionswiirdigkeit war damals

grundsatzlich umstritten.

ziell aus dem Ruder liefen. Nachdem eine
Delegation der Kirchenbehorde personlich
bei Bundesrat Calonder vorgesprochen hat-
te, dieser 1916 — trotz Kriegseinschrinkun-
gen — eine Inspektion vor Ort durch den Ge-

Darin zeigt sich exemplarisch der aktuelle
Nutzen der EKD, die sich als unabding-
bare Notwendigkeit in unserem foderalen
System herausstellt. Zwar verfiigen alle

- Kantone mittlerweile iiber eigene Fach-

stellen der Denkmalpflege, einige sperren
sich noch immer gegen die Einrichtung ei-
ner aktionsfihigen Archédologie-Fachstelle
und vertrauen darauf, dass, falls etwas zum
Vorschein komme, es dann schon durch ein
privates Biiro oder freundnachbarlichen
Einsatz einer anderen Kantonsarchdologie
ausgegraben wiirde. Logisch, dass da wo
nicht hingeschaut wird, auch kaum etwas
zum Vorschein kommt. Keinem Baggerfiih-

| rer kann zum Vorwurf gemacht werden, er

samtbundesrat anordnete, nahm die Sache :

unter Naef geordnete Form an und konnte

als eine der bedeutendsten archéologischen
Stitten der Nachwelt zuginglich erhalten

und erschlossen werden. Ob seit diesem
Datum der Gesamtbundesrat je wieder auf
einer laufenden archiologischen Grabung
war?

Die weiteren Etappen der EKD seien
nur kurz erwihnt. Die Offnung hin zu einer
raumplanerischen Perspektive mit dem Ein-
bezug auch weniger spektakuldrer Bauten in

: den Ortsbildern wire zu nennen, der Einbe-

zug von Bauzeugen des 19. und 20. Jahr-
hunderts sowie der Verzicht auf eigene Gra-
bungen. Oder der Entscheid zum Prinzip der
reinen Not- und Rettungsgrabungen: Zu Be-

| ginn wurden fast ausschliesslich provinzial-
| rémische Objekte ausgegraben, dann lange

Zeit fast nur Kirchen und Kloster. Erst auf

erweiterte sich der Blick auf die Stddte und
spiter auch auf die landlichen Siedlungen.

Auch heute unabdingbar

Unverzichtbar sind heute die Grundlagenpa-
piere und Leitsitze der Kommission (www.
bak.admin.ch/kulturerbe/04273/04293/
index.html?lang=de). Sie setzen Rahmen-
bedingungen und ermdglichen das Aus-

| loten des «bis hierher und nicht weiter».

' Druck der geforderten Kantonsarchdologien |

hitte Erdverfarbungen oder Scherben iiber-
sehen — die einzigen Indikatoren préhistori-
scher bis hochmittelalterlicher Siedlungen.
Es kann nicht sein, dass manche Kantone
keine systematische archidologische Beglei-
tung der Bautitigkeit in ihrem Gebiet be-
treiben. Hier ist die helfende Aufbauarbeit
des Bundes und seiner Kommission nach
wie vor gefragt, auch wenn am Grundsatz,
die Kulturhoheit liege bei den Kantonen,
nicht geriittelt werden soll.

Keineswegs soll damit aber gesagt sein,
dass die EKD heute in jenen Kantonen,
die iiber ausgebaute Fachstellen verfiigen,
ausgedient hitte. Juristisch gesehen hort
der Blick der Denkmalpflegerin und des
Archdologen an «seiner» Kantonsgrenze
auf. Je intensiver sie sich in ihrem Gebiet
betitigen, desto stirker sind sie auf den kan-
tonsiibergreifenden Blick angewiesen. Die
Politik verlangt — zu Recht — den Vergleich.
«Benchmarking» heisst das neudeutsche

. Modewort, wobei im Kulturbereich oft Ap—

fel mit Birnen verglichen werden. Wie oft
horen wir aus dem Munde von Politikern
die Ausserung: «Sie nehmen das viel zu
wichtig!» In der Tat ist bisweilen selbstkri-
tisches Hinterfragen des eigenen Tuns ange-
zeigt, aber ebenso unabléssig haben wir mit
Linus Birchler (1893-1967, EKD-Prisident
1942-1963) zu bekennen: «Ich wiirde im
hoheren Sinne meine Amtspflicht verletzen,



wenn ich nicht versuchte... die denkende
Offentlichkeit zu alarmieren.»

Die EKD leistet in diesem Bereich
enorm gute Unterstiitzungsarbeit fiir die
Kantone. Nicht indem sie Vorschriften er-
ldsst und deren Einhaltung kontrolliert, son-
dern indem sie im konkreten Fall partner-
schaftlich unterstiitzend hilft. Eine gewisse
Standardisierung respektive eine wissen-
schaftliche Qualitit wird daraus automa-
tisch resultieren, ohne «Labeling» und ohne
bundesstaatlichen Wiirgegriff, eben unse-
rem Foderalsystem entsprechend. In diesem
Sinne wiinschen wir der EKD einen guten
Start in ihr zweites Jahrhundert und, mit den
Worten Linus Birchlers, weiterhin «den Mut
unbequem zu sein».

Résumé

Démolitions  par-ci, foisonnement de
constructions par-la: au XIX¢ siécle, la
Confédération, les cantons et les particu-
liers ont a gérer dimmenses chantiers.
Le besoin de nouveaux bdtiments publics,
Uindustrialisation et le développement du
réseau des chemins de fer entrainent une
fievre de batir jusqu’alors sans pareille,
mais aussi une grande absence de scrupules
vis-a-vis de la destruction de biens culturels
séculaires. A I époque, cette attitude suscite
déja des résistances: on fonde alors les pre-
miéres associations pour la conservation
des biens culturels. Le 25 février 1887, un
reglement d’exécution du Conseil fédéral
institue une «Commission fédérale pour la
conservation des antiquités suisses». Les
bases de la future Commission fédérale des
monuments historiques (CFMH), qui sera
instituée par le Conseil fédéral en 1915,
sont ainsi jetées.

Avec Albert Naef (1862—1936), son pre-
mier président, la nouvelle Commission
aura jusqu'en 1934 un archéologue a sa
téte. L'influence de Naef sera déterminante
pour I'avenir de la conservation scienti-
fique des monuments historiques: avec lui,
I’ établissement de documentations devien-
dra une composante essentielle des tra-

vaux et les restaurateurs devront veiller a

St.Gallen, Klosterkirche. Seit 2000 Welterbe der Unesco, doch noch immer kennt die
Schweiz neben kommunalen, kantonalen und national bedeutenden Objekten keinen
Sonderstatus der internationalen Bedeutung und dementsprechend auch keine Sonder-
finanzierung konservatorischer Massnahmen. Dafur sollte sich die EKD verstarkt einsetzen.

ce que les parties reconstituées des monu-
ments puissent étre clairement distinguées
des parties anciennes. En insistant sur ces

points, Naef anticipait des principes essen-
tiels de la Charte de Venise (1964). Par la
suite, plusieurs étapes marqueront I’ évolu-
tion de la CFMH: I'intégration dans son
travail du point de vue de I'aménagement
du territoire, la prise en compte des monu-
ments des XIX¢ et XX¢ siécles et la décision
de ne pas prendre Iinitiative de fouilles.

Aujourd’ hui, on ne pourrait plus se pas-
ser des directives et des principes publiés
par la Commission. Ces documents fixent
en effet des régles générales et permettent
aux praticiens du domaine de déterminer
Jusqu’out ils peuvent aller. Cette prestation
de la CFMH illustre parfaitement son im-
portance aujourd’ hui: dans notre systéme
fédéraliste, elle remplit une fonction abso-
lument nécessaire. La CFMH accomplit un
travail de soutien d’ une qualité remarquable
en faveur des cantons, en leur fournissant
aide et conseils dans des cas concrets.

NIKE-Bulletin 4[2015 17




	Das nationale Gewissen : Gedanken zu 100 Jahren Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege EKD

